
   

 

 

 

 Ihr Hund ist noch nicht mit einem Mikrochip gekennzeichnet (und in Folge auch noch nicht amt-
lich registriert) worden. Lassen Sie daher Ihren Hund von einem Tierarzt/einer Tierärztin kenn-
zeichnen. Der Mikrochip wird mittels einer Injektionsnadel unter die Haut gesetzt und ist nicht 
schmerzhafter als eine Impfung. Ihr Tierarzt/Ihre Tierärztin kann auch die amtliche Meldung ver-
anlassen – geben Sie ihm/ihr dazu die benötigten Daten des Hundehalters ( + evtl. des Eigentü-
mers) und des Hundes bekannt. 

 Sie haben Ihren Hund bereits vom Tierarzt/von der Tierärztin kennzeichnen und in einer privaten 
Hundedatenbank (Animal Data, Pet Card oder ifta) registrieren lassen. Ist dies bereits vor länge-
rer Zeit geschehen, fehlen jedoch notwendige Daten für eine amtliche Registrierung (z. B. Ge-
burtsdatum, Ausweisart und -nummer des Halters). Ihre Daten konnten daher bisher von diesen 
genannten Datenbanken noch nicht an die Heimtierdatenbank weitergeleitet werden. 

 
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Tierarzt/Ihrer Tierärztin, bei Ihrer Gemeinde oder bei der Be-
zirkshauptmannschaft, ob Ihr Hund bereits amtlich registriert ist! 
 
Für eine Ergänzung Ihrer Daten für eine amtliche Registrierung stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten 
zur Verfügung: 

Ergänzung der Daten durch Ihren Tierarzt/Ihre Tierärztin. Er/sie veranlasst in Folge die amtliche 
Registrierung und folgt Ihnen eine Registrierungsbestätigung aus. 

Eine Datenergänzung können Sie auch selbst auf einer Homepage der privaten Datenbanken 
Animal Data, Pet Card und ifta durchführen. Mit dem von der Datenbank übermittelten Ände-
rungscode erhalten Sie Internetzugang (kostenlos). 

Registrierung bei Ihrer Gemeinde/beim Magistrat direkt in der Heimtierdatenbank (es werden 
diesbezüglich keine Gebühren oder Abgaben eingehoben). 

Registrierung bei der Bezirkshauptmannschaft (Anmerkung: dies ist kostenpflichtig, eine Bundes-
gebühr und eine Verwaltungsabgabe werden eingehoben). 

 
Wer seinen Hund nicht kennzeichnen und registrieren lässt, begeht eine Verwaltungsübertretung 
und muss mit einer Geldstrafe rechnen. 

Amtliche Nachrichten – zugestellt durch Post.at Liebe Hollensteinerinnen und Hollensteiner! 
Geschätzte Gäste! 
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Verpflichtende Kennzeichnung und  
Registrierung von Hunden 

Eine Information vom Amt der NÖ Landesregierung an alle 
Hundebesitzer : 
 
Seit Anfang dieses Jahres müssen alle Hunde, die in Öster-
reich gehalten werden, mit einem Mikrochip gekennzeichnet 
und in der Heimtierdatenbank registriert sein (aufgrund einer 
Bestimmung im Tierschutzgesetz). 
 
Wenn Sie einen Hund in unserer Gemeinde halten, dieser je-
doch nicht in der Heimtierdatenbank des Bundes gemeldet ist, 
kann dies unterschiedliche Gründe haben: 

MOSTVIERTEL LINIE 
Da die Straße über die Große Kripp für Busse wieder befahrbar 

ist, tritt ab 15. März wieder der Normalfahrplan in Kraft! 
Infos unter: 0676/812 20 556 



   

 

Bundesluftreinhaltegesetz 

 

 
Bitte um Kenntnisnahme und Einhaltung dieses Bundesgesetzes! 



   

 

Das Rote Kreuz Hollenstein wendet sich mit einem dringenden Aufruf an die Bevölkerung: 
 
Bisher konnten die Rettungsdienste im Einsatzbereich der Ortsstelle Hollenstein noch an 7 Tagen der Woche rund 
um die Uhr besetzt werden.  
Der Rückgang an freiwilligen Mitarbeitern hat nunmehr jedoch eine so dramatische Dimension ange-
nommen, dass diese 100%ige Einsatzbereitschaft künftig in Frage gestellt sein wird!! 
Das Rote Kreuz sucht daher dringendst Interessierte, die sich eine Mitarbeit in Ihrer Organisation als Rettungssanitä-
ter vorstellen könnten: 
 
Eine Mitarbeit beim Roten Kreuz heißt: 

- Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft übernehmen! 
- Gemeinschaft erleben! 
- Wissen erweitern und eventuell auch einen Beruf erlernen! 
- Anerkennung bekommen! 
- Sinnvoll einen Teil der Freizeit gestalten! 

 - Ein ehrenamtliches Engagement kann dem eigenen Leben ein tieferes    
   Ziel oder eine neue Richtung geben! 
 
Die Mitarbeiter des Roten Kreuzes Hollenstein werden daher in den kommenden Tagen verstärkt und auch durch 
persönliche Ansprache um neue Mitarbeiter für den Rettungsdienst werben. 
Ich ersuche alle Hollensteinerinnen und Hollensteiner um tatkräftige Unterstützung unserer Rotkreuz-
mitarbeiter/innen. 
 
Die Termine der Rettungssanitäterkurse 2011 der Bezirksstelle Waidhofen/Ybbs: 
 
Einstiegskurs Frühjahr 2011 
Sa, 09.04.2011 (8-17 Uhr) – Erste Hilfe   So, 10.04.2011 (8-17 Uhr) – Erste Hilfe 
Fr, 15.04.2011 (18-22 Uhr) – Gerätelehre  Sa, 16.04.2011 (8-17 Uhr) – Gerätelehre 
So, 17.04.2011 (8-17 Uhr) – Reanimation und Defi 
 
Nach dem Einstiegskurs können bereits praktische Übungsstunden im Bereich des Rettungs- und Krankentransport-
dienstes absolviert werden. 
 
Ein weiterer Einstiegskurs findet Ende September/Anfang Oktober 2011 statt. Der Rettungssanitäterkurs wird von 
Ende Oktober bis Mitte Dezember 2011 abgehalten. 

Aufruf des Roten Kreuzes Hollenstein 

Feuerlöscherüberprüfung 

 Datum :  25. März 2011 
 Ort:   Feuerwehrhaus, Walcherbauer 23 
 Kosten:  € 9,00 
 
Das Überprüfungsintervall beträgt 2 Jahre, d.h. alle Löscher, die im vorigen Jahr überprüft wurden, 
müssen heuer nicht kontrolliert werden. 
Anlieferung ab 7.00 h möglich - bitte die angelieferten Feuerlöscher unbedingt mit Namen und Adresse 
versehen! 
Ende der Überprüfung ist 17.00 Uhr. Bitte alle Löscher bis dahin abholen !!! 

 

Die Sommerzeit beginnt am 
Sonntag, 27. März um 02.00 Uhr 

und endet am Sonntag, 31. Oktober um 03.00 Uhr. 
 

Dies bedeutet, dass die Uhren am  

27. März von 02.00 Uhr Normalzeit (MEZ) auf 03.00 Uhr 

Sommerzeit vorzustellen sind! 

Umstellung auf Sommerzeit 



   

 

Problemstoffsammlung 



   

 

Sperrmüll Service 2011 

 



   

 



   

 

Essen zuhause - Volkshilfe NÖ 



   

 

Offenlegung: 
Die „Gemeindemitteilungen“ sind  Information an die Hollensteiner Bevölke-
rung über kommunale Angelegenheiten aus der Sicht der Verwaltung und des 
Gemeinderates , sowie div. Organisationen zur Förderung des gemeinschaftli-
chen Trachtens der Bevölkerung . 
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 Sprechstunden des Bürgermeisters:  
Mittwoch von 8.00 – 12.00 Uhr, oder nach Vereinbarung 

 

Veranstaltungen 

Ihr Bürgermeister 
 
 
 
 
Franz Gratzer 

 

 
 
 
 

Mit 1. Februar 2011 ist Gruppeninspektor Anton  
PENESIC von der Polizeiinspektion Kematen an der 
Ybbs zur Polizeiinspektion Hollenstein versetzt wor-
den.  
Er ersetzt AbtInsp Erich Auer, der in den Ruhestand 
getreten ist. 
 
Ich wünsche Herrn Gruppeninspektor 
Penesic für seinen Dienst in der Polizeiinspektion Hol-
lenstein alles Gute. 

31. März—19 Uhr 
Infoveranstaltung Felsenkrippe u. Kripperlweg im GH Rettensteiner 
 

1. April - 20.00 Uhr 
Musikantenstammtisch im GH Osterberger 
 

2. April - 14.00 Uhr 
Preisschnapsen des FC vita-life Hollenstein im Clubhaus 
 

10. April - ab 9.00 Uhr 
3. Königsberg Autoslalom des MSC Hollenstein 

 

Polizeiinspektion Hollenstein - neuer Mitarbeiter 

Einladung 
Die Gemeinde Hollenstein an der Ybbs lädt alle Hollensteinerinnen und Hollensteiner zu folgender Infoveranstaltung 
ein: 
 
 Thema:  Kripperlweg und Felsenkrippe 
 Zeitpunkt: 31. März 2011, 19.00 Uhr 
 Ort:  Gasthaus Rettensteiner 
 
 Programm: - Dank für die Mithilfe und das Engagement 

 - Zukünftiges: Ausblick, neue Ideen, Diskussion 

 - Festlegungen bezüglich weiterer Organisation 

 

Einladung zur Infoveranstaltung „Kripperlweg und Felsenkrippe“ 


